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Betreff: 
 
Beschluss über die Jahresrechnung der Stadt Siegen für das Haushaltsjahr 1999 und Entscheidung über die Entlastung des 
Stadtdirektors/Bürgermeisters 
  
 
Beschlußvorschlag: 
 
Nach Prüfung der Jahresrechnung unter Berücksichtigung der gegebenen Aufklärungen und Begründungen zu den im 
allgemeinen Berichtsband dargestellten Prüfungshinweisen durch den Rechnungsprüfungsausschuss beschließt der Rat 
der Stadt Siegen  
 
a) die Jahresrechung für das Haushaltsjahr 1999 mit folgenden Ergebnissen: 
 

Soll-Einnahmen Verwaltungshaushalt 355.912.534,00 DM 
Soll-Einnahmen Vermögenshaushalt 86.981.530,59 DM 

 
Summe Soll-Einnahmen 442.894.064,59 DM 

 
./. Abgang alter Kasseneinnahmereste 2.216.647,23 DM 
./.  Abgang alter Haushaltseinnahmereste 5.896.516,00 DM 
+  Neue Haushaltseinnahmereste 8.549.500,00 DM 

 
Summe bereinigte Soll-Einnahmen 443.330.401,36 DM 

 
Soll-Ausgaben Verwaltungshaushalt 391.384.957,40 DM 
Soll-Ausgaben Vermögenshaushalt 80.343.895,21 DM 
(darin enthalten Überschuss nach 
§ 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO = 71.965,50 DM) 

 
Summe Soll-Ausgaben 471.728.852,61 DM 

 
+ Neue Haushaltsausgabereste  

Verwaltungshaushalt 1.232.000,00 DM 
Vermögenshaushalt 14.519.897,28 DM 

 
./. Abgang alter Haushaltsausgabereste 

Verwaltungshaushalt 614,00 DM 
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Vermögenshaushalt 5.325.724,48 DM 
 

./. Abgang alter Kassenausgabereste 0,00 DM 
 

Summe bereinigte Soll-Ausgaben 482.154.411,41 DM 
 

Abschluss 
Bereinigte Soll-Einnahmen 443.330.401,36 DM 
Bereinigte Soll-Ausgaben 482.154.411,41 DM 
Unterschied Soll-Einnahmen/Ausgaben 
(Fehlbetrag) -38.824.010.05 DM 

 
b) den Stadtdirektor/Bürgermeister Entlastung zu erteilen. 
 
 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
 
 
 




